
Satzung über die Erhebung der Erschließungsbeiträge 
 

in der Gemeinde Gutow  
 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 

 
 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8.06.2004 (GVOBl.M-V S. 205) in Verbindung mit  § 132 des 
1.  Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung zur Änderung des Baugesetzbuches und zur 
Neuregelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 
vom 18.August 1997 (BGBl.I,S. 2081) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Gutow in der 
Sitzung am 14.10.2004 folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 
 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung 
erhoben. 
 
 

§ 2 
 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 
1.  Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, ausgenommen  
     solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der   
      Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-,  
      Kongreß- und Hafengebiet, an denen eine Bebauung zulässig ist, 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig und  
    mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig  
    und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig  
    und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind. 

 
 
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, 
    Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart:  
    Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und  
    Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung 
    beidseitig zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche  
    Nutzung einseitig zulässig ist, 



3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohnwege) mit  
    einer Breite bis zu 5 m, 
 
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 
5. Parkflächen, 
 
    a)  die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren  
         Breite von 6 m, 
 
     b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen , aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
          innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige 
          Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke 
 
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
    a)  die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
          Breite von 6 m, 
 
    b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
        innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige  
        Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 
 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nr. 1,2 
      und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte  
     Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
(4) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durch— schnittsbreiten. 
 
 

§ 3 
 

Ermittlung  des  beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes 

 
 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
 

§ 4 
 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 
 
 



§ 5 
 

Verteilung des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes 

 
 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige   
     Erschließungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach  
     deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen  
     Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 
 
(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nutzung  
     zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der  
     Gemeinde auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach den Grundstücksflächen,  
     vervielfältigt mit der Geschoßflächenzahl (GFZ), verteilt. 
 
(3)  a) Die GFZ ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
       b)  Ist ein Bebauungsplan nicht vorhanden, so ist bei bebauten Grundstücken die sich aus  
            der tatsächlich vorhandenen Geschoßfläche ergebende GFZ maßgebend, mindestens  
            jedoch 0,2 ; für unbebaute, aber bebaubare Grundstücke, gilt die sich aus dem zulässigen  
            Maß der Bebauung (§ 34 BauGB) ergebende GFZ, mindestens aber die Fläche, die sich  
            durch Vervielfältigung der Grundstücksfläche mit einer GFZ von 0,2 ergibt. 
      c) Für Grundstücke, bei denen aufgrund einer Ausnahme oder Befreiung vom  
            Bebauungsplan tatsächlich eine höhere Geschoßflächenzahl erreicht wird als im 
            Bebauungsplan festgesetzt ist, gilt die tatsächliche GFZ. 
      d) Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan keine GFZ ausweist oder bei denen die  
            Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat oder für die eine sonstige Nutzung i.S.  
            von § 131 Abs. 3 BauGB zulässig ist, gilt die GFZ 0,2. 
      e)  In den Fällen des § 33 BauGB ist die GFZ entsprechend dem Stand der Planungsarbeiten  
            anzusetzen. 
       f)  In Industriegebieten ergibt sich die GFZ aus der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. 
      g)  Ist im Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht eine größere Geschoßfläche zulässig 
           oder vorhanden, so ist diese anstelle des sich nach Abs. 2 ergebenden 
           Berechnungswertes zugrunde zu legen. 
      h)  Bei Grundstücken in Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grundstücken, die  
           überwiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, wird der sich nach Abs. 2 i.V.m.  
           Buchstabe a bis g dieses Absatzes ergebende Berechnungswert um 25 v.H. erhöht. 
 
(4) Als Grundstücksfläche i.S. dieses Paragraphen gilt: 
 
      1.  bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der  
           Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht; 
 
       2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes  hinausreichen, die  
           Flächen im Bereich des Bebauungsplanes, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder  
           gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht; 
 
        
 
 
 



   3. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Bebauungsplan eine andere als bauliche 
       oder gewerbliche Nutzung vorsieht,   
       a) bei Grundstücken, die an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche von der   
            Erschließungsanlage bis zu einer Tiefe von höchstens 50 m, 
 
       b) bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich  
            durch einen dem Grundstück dienenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche 
            von der zu der Erschließungsanlage liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe  
            von höchstens 50 m. 
            In den Fällen der Nr. 1 bis 3 ist bei darüber hinausgreifender baulicher oder gewerblicher  
            Nutzung des Grundstücks zusätzlich die Tiefe der übergreifenden Nutzung zu 
            berücksichtigen.  
            Nr. 1 bis 3 gelten auch für Grundstücke an aufeinanderstoßenden Erschließungsanlagen  
            (Eckgrundstücke) sowie für Grundstücke zwischen mehreren Erschließungsanlagen. 
 
(5)  Eckgrundstücke sind für beide Erschließungsanlagen beitragspflichtig, wenn sie durch beide 
      Anlagen erschlossen werden. Der Berechnung des Erschließungsbeitrages werden die sich  
      nach Abs. 1 oder Abs. 2 ergebenden Berechnungsdaten jeweils nur mit zwei Drittel zugrunde  
      gelegt, soweit sich beide Erschließungsanlagen in ihrer voraussehbaren Ausbaugestaltung  
      im wesentlichen gleichen, wenn ferner beide Erschließungsanlagen voll in der Baulast der  
      Gemeinde stehen und  
      1. nach dem Inkrafttreten dieser Satzung hergestellt werden  
          oder  
      2. für eine der Erschließungsanlagen bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung Beiträge für die 
          erstmalige Herstellung  entrichtet worden sind oder eine Erschließungsbeitragspflicht  
          entstanden ist und noch geltend gemacht werden kann.  
          Die Regelung gilt für weitere Erschließungsanlagen entsprechend, wenn Grundstücke 
          durch mehr als zwei aufeinanderstoßende Erschließungsanlagen erschlossen werden. 
 
(6)  Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen liegen, gilt Abs. 5 entsprechend,  
       wenn der geringste Abstand zwischen den Erschließungsanlagen nicht mehr als 50 m   
       beträgt. 
 
(7)  Die Vergünstigungsregelungen nach Abs. 5 und 6 gelten nicht bei Grundstücken in  
      Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grundstücken, die überwiegend gewerblich 
      oder industriell genutzt werden. 
 
 
(8)  Abs.7gilt nicht  für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 6 
 

Kostenspaltung 
 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
  1.Grunderwerb, 
  2.Freilegung, 
  3.Fahrbahn, 
  4.Radweg, 
  5.Gehweg, 
  6.unselbständige Parkfläche, 
  7.unselbständige Grünanlage, 
  8.Entwässerungseinrichtung, 
  9.Beleuchtungseinrichtung 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
 

§ 7 
 

Merkmale der entgültigen Herstellung der 
Erschließungsanlagen 

 
(1)  Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen,  
      Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
      a)   ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
      b)  sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
      Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
 
(2)  Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
      a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf trag fähigem Unterbau mit einer 
          Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem  
          ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
      b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau  
          mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengittersteinen aufweisen; die  
          Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
       c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
       d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend  Buchstabe a) hergestellt und die  
            unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der  
     Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 



§ 8 
 

Immissionsschutzanlagen 
 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. des 
Bundes—Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung 
sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes durch Satzung im Einzelfall 
abweichend oder ergänzend geregelt. 
 
 

§ 9 
 

Vorausleistungen 
 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem 
Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungs- 
beitrages erheben. 
 
 
 

§ 10 
 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 
 
Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich  
nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Erschließungsbeitrages. 
 
 

§ 11 
 

In-Kraft-Treten 
 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 17.12.1992 außer Kraft 
 
 
 
Gutow, d. 18.11.2004 
 
 
 
 
Dr. Murr 
Bürgermeister 


